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Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Hoss und der Fraktion DIE GRÜNEN 

US-Sonderabfalldeponien in Baden-Württemberg (spez. Mannheim, Asperg) 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. a) Welche gesetzlichen Regelungen bestehen hinsichtlich der 
Deponierung gefährlicher Sonderabfälle auf Gebieten 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, die von auslän-
dischen Streitkräften genutzt werden oder genutzt werden 
sollen, wie im Falle Asperg/Württemberg? 

b) Müssen ausländische Streitkräfte, die Sonderabfalldeponien 
in der Bundesrepublik Deutschland einrichten und unterhal-
ten, die Richtlinien zum Bet rieb bundesdeutscher Sonderab-
falldeponien, wie sie z. B. von der Länderarbeitsgemein-
schaft „Abfall" festgesetzt wurden, einhalten? 

Wenn nein, wie kann die Bevölkerung und die Umwelt 
wirksam vor schädlichen Einwirkungen solcher Sonder-
abfälle geschützt werden? 

2. a) An welchen Orten in Baden-Württemberg lagern die ameri-
kanischen Streitkräfte gefährliche Sonderabfälle? 

b) Trifft es zu, daß u. a. in Mannheim von den amerikanischen 
Streitkräften chlorierte Kohlenwasserstoffe abgelagert 
werden? 
Wenn ja, fand eine Genehmigung der Deponie durch 
deutsche Behörden statt?  

c) Werden von amerikanischen Streitkräften in der Bundes-
republik Deutschland auch dioxinhaltige Sonderabfälle 
deponiert? 

Wenn ja, wo? 

3. Kann die Bundesregierung ausschließen, daß 

a) durch die Deponierung gefährlicher Sonderabfälle durch 
ausländische Streitkräfte in der Bundesrepub lik Deutsch-
land eine Grundwassergefährdung eintritt, 

b) derartige Deponien aufgrund mangelnder Sicherungsmaß-
nahmen potentiell zu „Altlasten" werden können? 

Bonn, den 14. März 1985 

Hoss 
Schoppe, Dr. Vollmer und Fraktion 




